
BayLTGeschO: § 193 Abweichung von der Geschäftsordnung im Einzelfall

§ 193  Abweichung von der Geschäftsordnung im Einzelfall 
 
1Der Landtag kann in einem Einzelfall von der Einhaltung der Regeln der Geschäftsordnung absehen, 
sofern nicht eine Fraktion oder 20 Mitglieder des Landtags widersprechen. 2Die Präsidentin oder der 
Präsident hat durch ausdrückliche Frage den Mitgliedern des Landtags Gelegenheit zu geben, einen 
solchen Widerspruch zu erheben.


